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 Die Familienbildung mit Game-
ten Dritter wurde von Anbeginn

kritisch diskutiert [1]. Zwar kann sich
zumindest die Spendersamenbe-
handlung (auch donogene Insemina-
tion, DI) auf mittlerweile über 100
Jahre Durchführungspraxis berufen
[2], doch die kontroversen Diskussi-
onen und implizit oder explizit kriti-
schen Stimmen ebben nicht ab. Das
Einbringen des Samens eines ande-
ren Mannes in eine bestehende Ehe
wird nach wie vor kritisiert [3, 4] und
die Vaterschaft wird, aufgrund des
Vorhandenseins zweier Männer (ein
Samenspender und ein sozialer
Vater), aus psychologischer Sicht für
Kind und Eltern als uneindeutig und
problematisch erachtet [3, 5]. Dies
hat lange Zeit dazu geführt, dass
Ärzte die Verheimlichung der DI dem
Umfeld und dem Kind gegenüber
empfohlen haben [6]. In den letzten
Jahren wurde diese Empfehlung aller-
dings kontrovers diskutiert und vor
allem psychosoziale Fachkräfte [6–
10], Patientenorganisationen [z. B.
11–13] und auch (junge) Erwachse-
nen nach DI [14–16] sprechen sich
eindeutig für eine Aufklärung aus.
Auch in Deutschland stellen Betrof-
fene inzwischen politische Forderun-
gen auf: Auf der Homepage einer mit
DI gezeugten Frau, die anonym
bleibt, wird von einer ersten, kleinen

Gruppe von weiteren Erwachsenen
berichtet, die sich u. a. für ein Verbot
der anonymen Spende aussprechen
sowie eine Beratungspflicht der
Wunscheltern, einen Schutz des
Spenders vor Unterhaltsforderungen
und eine zentrale Dokumentation
der Daten über 50 Jahre fordern [17].

In einigen Ländern unterstützen Ge-
setze und Richtlinien dies, indem sie
Kindern ermöglichen, auf Wunsch
die Identität des Spenders zu erfah-
ren (u. a. europäische Länder wie
Schweden, Österreich, die Nieder-
lande und die Schweiz). In Groß-
britannien wurde beispielsweise vor
3 Jahren eine Gesetzesänderung vor-
genommen. Diese Änderung ist
nicht zuletzt aufgrund der Klage ei-
ner mithilfe der DI gezeugte Frau so-
wie der Mutter eines Kindes nach DI
zustande gekommen [18]. Der Rich-
ter vertrat zwar bereits 2002 die Hal-
tung, dass das Wissen um die Ab-
stammung ein wichtiger Bestandteil
der Identität sei und durch die Euro-
päische Konvention für Menschen-
rechte geschützt werde [19], die
Gesetzgebung wurde jedoch erst im
April 2005 geändert. Alle Kinder, die
nach diesem Zeitpunkt mithilfe einer
Gametenspende gezeugt wurden,
haben das Recht, die Identität des
Spenders bzw. der Spenderin einzu-
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sehen [20]. Die Erfahrungen in
Schweden, wo bereits seit 1984
keine anonyme Samenspende mehr
zulässig ist, zeigen – entgegen ersten
Annahmen –, dass mittel- und lang-
fristig nicht mit einem Rückgang der
Zahl der Samenspender gerechnet
werden muss [21]. Auch in England
berichtet eine Samenbank, dass
identifizierbare Spender durchaus
rekrutiert werden können [22].

Einige neuere Studien zeigen auf,
dass die Aufklärungsrate seit einigen
Jahren steigt [23–26]. Aus psycholo-
gischen, familiendynamischen, ethi-
schen und nicht zuletzt medizini-
schen Gründen sprechen mehr und
mehr Eltern mit ihren Kindern über
die Zeugungsart und erste Untersu-
chungen [27, 28] sowie die klinische
Erfahrung der Autoren zeigen, dass
Kinder mit der Zeugungsart unbelas-
tet umgehen können, wenn die Auf-
klärung in einem möglichst frühen
Alter stattgefunden hat. Entspre-
chend geeignetes Aufklärungsmate-
rial [29] sowie Ratgeberliteratur ist
inzwischen auch auf Deutsch erhält-
lich [30]. Es fehlen jedoch nach wie
vor Langzeitstudien mit größeren
Stichproben, die die Bedeutung der
Zeugungsart für die so Gezeugten
und ihre Eltern bis ins Erwachsenen-
alter untersuchen.

For personal use only. Not to be reproduced without permission of Krause & Pachernegg GmbH.



148 J. REPRODUKTIONSMED. ENDOKRINOL. 3/2008

In Deutschland tragen nicht nur das
lang währende Tabu, sondern auch
ungeklärte juristische Aspekte zu
einer Verunsicherung bei [31]. Bei-
spielsweise ist das Statusrecht der
Spender nicht eindeutig geklärt und
es fehlen verbindliche Regelung der
Dokumentation und der Einsichtnah-
me durch so gezeugte Kinder bzw.
Erwachsene [32]. Diese ungeklärten
Sachverhalte lösen häufig Verunsi-
cherungen aus, vor allem bei interes-
sierten Paaren und Eltern [31], je-
doch auch bei medizinischen [33]
und psychosozialen Fachkräften1

und den Samenspendern [34].

Aufgrund des Embryonenschutzge-
setzes und des darin enthaltenen Ver-
bots der gespaltenen Mutterschaft
wäre zwar in Deutschland die Ausei-
nandersetzung mit psychosozialen
Aspekten der Eizell- oder Embryo-
nenspende nicht erforderlich, der
Alltag in der psychosozialen Bera-
tung zeigt jedoch auf, dass immer
mehr Paare solche Behandlungen im
Ausland zumindest erwägen, ein be-
stimmter Anteil dieser Paare diese
auch durchführt und durchaus Be-
darf an psychosozialer Beratung auf-
zeigt. Die kontroversen Diskussio-
nen hier betreffen die Gefahr der
Kommerzialisierung, der potenziell
risikoreiche medizinische Eingriff bei
Eizellspenderinnen, deren mögliche
finanzielle Nötigung und die Frage
des Rechts bzw. der Möglichkeit der
so gezeugten Kinder oder Erwachse-
nen, ihre Abstammung zu erfahren.

Diese Unsicherheiten und kontrover-
sen Diskussionen spiegeln sich in
den Themen wider, die in der Bera-
tung angesprochen und exploriert
werden. Hierzu gehören der Um-
gang mit Tabu, Stigma und juristi-
scher Verunsicherung, die Bedeu-
tungszuschreibungen des Spenders
für die Wunscheltern und das Kind,
dessen Anonymität bzw. Identifizier-
barkeit sowie die Frage der Aufklä-
rung des Umfeldes und des Kindes.
Ratsuchende, die eine Eizellspende
im Ausland erwägen, setzen sich zu-
sätzlich mit dem Dilemma auseinan-
der, dass die Zeugungsart ihres Kin-
des in Deutschland unter Strafe steht.

Die Bundesärztekammer spricht sich
in der Novellierung der Musterricht-
linie für eine Erstberatung im ärztli-
chen Gespräch und für eine weiter-
führende, qualifizierte Beratung aus
[35]. Bislang wird, nicht zuletzt auch
wegen der Tabuisierung, eine über
das ärztliche Gespräch hinaus ge-
hende Beratung eher selten wahr-
genommen. Aufgrund der vielfälti-
gen und komplexen Fragestellungen
spricht sich das Beratungsnetzwerk
Kinderwunsch Deutschland e.V.
(BKiD) jedoch, wie andere Fachver-
bände im Bereich des „infertility
counselling“ [36–38], für das Ange-
bot einer verbindlichen Beratung vor
Behandlungsbeginn aus und hat hier-
für die folgenden Leitlinien erstellt.

Da die Beratung bei Gametenspende
detailliertes Fachwissen voraussetz-
te, führte BKiD inzwischen eine um-
fassende Fortbildung für die Bera-
tung bei Gametenspende mit über
30 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern durch. Diese zusätzlich zertifi-
zierten Beraterinnen und Berater
sind auf der Liste der von BKiD aner-
kannten Beraterinnen und Berater
gesondert kenntlich gemacht.

Die hier abgedruckten Leitlinien sind
im Internet unter http://www.bkid.de/
gs_leitlinien.pdf einsehbar. Darüber
hinaus wurde ein Informationsblatt
für Wunscheltern über die Bedeutung
einer psychosozialen Beratung im Vor-
feld einer solchen Behandlung sowie
Musterbescheinigungen erstellt, die
von der Website www.bkid.de herun-
ter geladen werden können.

Leitlinien für die psychosoziale
Beratung bei Gametenspende

(GS-Leitlinien von BKiD)

Die Familienbildung mit gespende-
ten Gameten (Samen- oder Eizell-
spende, Embryonenspende) zieht
spezifische Fragestellungen nach
sich, die sich von der Familienbil-
dung mit eigenen Gameten unter-
scheiden. Aufgrund der Annahme
von Gameten Dritter verändert sich
die biologische und soziale Ver-
wandtschaft. Es entstehen biologi-
sche und soziale Elternschaften; bio-
logischer Erzeuger ist eine Person,
die in der Regel kein Familienmit-
glied ist. Dies hat meist weitreichen-
de und tiefgreifende Folgen für alle
Beteiligten: die Wunscheltern, die so
gezeugten Kinder, die Spender und

deren Partner, die Eltern der Wunsch-
eltern und des Spenders sowie be-
reits geborene oder zukünftige Kin-
der der Eltern und des Spenders. Um
das Wohl aller Beteiligten, vor allem
jedoch das Wohl des zu zeugenden
Kindes, welches nicht in die aktiven
Entscheidungen miteinbezogen wer-
den kann, bestmöglich zu berück-
sichtigen, wurden vom Beratungs-
netzwerk Kinderwunsch Deutsch-
land e.V. (BKiD) die vorliegenden
Leitlinien für die Beratung bei Game-
tenspende erstellt. Diese Leitlinien
sollen dazu beitragen, dass die Ent-
scheidung zu einer Gametenspende
auf einem „informed consent“ be-
ruht, der sowohl aktuelle als auch
langfristige Implikationen dieser Fa-
milienbildung für alle Beteiligten be-
rücksichtigt. Da in Deutschland nur
die Samenspende (donogene Insemi-
nation, im Folgenden DI) erlaubt ist,
beschränken sich die Leitlinien auf
diese Form der Gametenspende; im
Falle der Zulässigkeit von Eizell- und
Embryonenspende wären ähnliche
Beratungsinhalte empfehlenswert.

Die Beratung soll von qualifizierten
Fachkräften (z. B. solche, die eine
BKiD-Qualifizierung nachweisen
können) noch vor Beginn eines
medizinischen Eingriffs durchgeführt
werden. Es gibt keine gesetzliche
Regelung für eine Beratung im Rah-
men der Spendersamenbehandlung.
BKiD hält es jedoch für unerlässlich,
dass Ärzte und Ärztinnen, die eine
Gametenspende anbieten, darauf
hinwirken, dass Wunscheltern vor
Behandlungsbeginn eine psycho-
soziale Beratung wahrnehmen und
geeignete Rahmenbedingungen hier-
für schaffen, beispielsweise in Form
einer festen Kooperation mit einer
psychosozialen Fachkraft. Eine Bera-
tung im Rahmen einer Gameten-
spende betrifft sensible und intime
Teile der Lebensgestaltung. Es ist da-
her hilfreich und wichtig, die Bera-
tung als einen konstruktiven Prozess
der Auseinandersetzung mit einer
Familienform darzustellen, die von
der üblichen Norm abweicht und
über die bisher wenig edukative Lite-
ratur vorliegt. Die Beratung soll dazu
dienen, mögliche Informationslücken
zu füllen und Ratsuchende in ihrem
Prozess der Auseinandersetzung mit
sozialer und biologischer Eltern-
schaft zu unterstützen, so dass sie
ihre eigenen, individuellen Formen
des kurz- und langfristigen Umgangs
damit erarbeiten können.

1 Dies zeigte sich beispielsweise während des
ersten Fortbildungsteils zum Thema „Psycho-
soziale Beratung bei Gametenspende“ wäh-
rend der Frühjahrstagung des Beratungs-
netzwerk Kinderwunsch Deutschland e.V. am
01.03.2008.
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BKiD empfiehlt des Weiteren, dass
Wunscheltern über die Inhalte der
psychosozialen Beratung informiert
werden. Es soll schriftlich dokumen-
tiert werden, wie sich Wunscheltern
bezüglich einer Beratung entschei-
den. Die erfolgte Beratung wird
durch die BKiD-Fachkraft schriftlich
bestätigt. Auch Samenspender sollen
über die Möglichkeit einer psycho-
sozialen Beratung informiert wer-
den.

Die Leitlinien sind ausführlich for-
muliert, damit sie eingehend über
Beratungsinhalte informieren. Sie
umfassen die folgenden Inhalte für
die Wunschmutter, den Wunschvater
sowie den Samenspender:

A Beratung der Wunschmutter und
des Wunschvaters

1. Grundlegende Information

1.1 Information über die gesetzli-
chen Möglichkeiten der Game-
tenspende, die im Embryonen-
schutzgesetz und im Bürgerli-
chen Gesetzbuch geregelt sind.

1.2 Information über berufsrechtli-
che Vorgaben für die medizini-
sche Behandlung der Bundes-
ärztekammer.

1.3 Information über medizinische
Anlaufstellen, Basisinformation
über medizinische Eingriffe, Er-
folgsquoten und Kosten.

1.4 Information über Selbsthilfe-
gruppen oder angeleitete Ge-
sprächsgruppen.

2. Reflexion des bisherigen Kinder-
wunsches
2.1 In der Beratung sollen die bis-

herigen Bemühungen, den Kin-
derwunsch zu erfüllen, reflek-
tiert und gewürdigt werden. Für
viele Wunscheltern ist es sinn-
voll, den nicht in Erfüllung ge-
gangenen Wunsch nach einem
Kind mit biologischer Verbin-
dung zu beiden Elternteilen zu
betrauern. Die aktive Trauer-
phase kann bei Partnern inner-
halb einer Beziehung unter-
schiedlich lang sein und unter-
schiedlich intensiv erlebt wer-
den. Beide Partner sollten sich
ausreichend Zeit für diese Trauer-
arbeit einräumen, so dass die
Entscheidung zu einer DI auf
einem bewussten Prozess be-
ruht.

2.2 Die Beratung in dieser Phase
umfasst auch die Exploration an-
derer Möglichkeiten, beispiels-
weise eine Adoption, die Auf-
nahme eines Pflegekindes oder
ein Leben ohne Kind.

3. Familienbildung mit donogener In-
semination

3.1 Wunschmutter und Wunschvater
sollen zunächst ihre emotiona-
len Reaktionen auf die Möglich-
keit einer Familienbildung ver-
stehen, die biologische und sozi-
ale Elternschaft beinhaltet. Diese
schwanken in der Regel zwischen
intuitiver Ablehnung und unref-
lektierter Akzeptanz.

3.2 Partner innerhalb einer Bezie-
hung können unterschiedliche
Haltungen zu biologischer und
sozialer Elternschaft haben. Die-
se sollten respektiert und explo-
riert werden. Eine Familienbil-
dung durch Gametenspende
sollte von beiden Partnern bejaht
und gewünscht sein. Die Ent-
scheidung zu dieser besonderen
Form der Familiengründung muss
reifen und sollte nicht aufgrund
eines hohen Leidensdruckes einer
der Partner beschleunigt werden.

3.3 Wunschmutter und Wunschvater
sind vor die Aufgabe gestellt, die
üblichen Bedeutungszuschrei-
bungen von biologischer und so-
zialer Elternschaft zu reflektie-
ren. In der Beratung kann es hilf-
reich sein, für den Spender und
den Wunschvater eine eindeu-
tige Terminologie zu verwenden,
beispielsweise „Spender“ für den
Samenspender und „Vater“ für
den Wunschvater, um deutlich
zu signalisieren, dass beide unter-
schiedliche Rollen inne haben.
Weitere Interventionen können
u. a. darin bestehen, Begriffen
wie beispielsweise „Zeugung“
eine andere Bedeutung zu verlei-
hen, um der Wunschmutter und
dem Wunschvater zu verdeutli-
chen, dass ihre Entscheidung zu
einer DI in symbolischer Weise
die „Zeugung“ ihres Kindes be-
deutet.

3.4 Die Bedeutung der DI für Ver-
wandte, vor allem für bereits vor-
handene Geschwisterkinder und
zukünftige Großeltern des Kin-
des, ist zu thematisieren.

3.5 Wenn Wunschmutter und/oder
Wunschvater einen Migrations-

hintergrund haben, müssen un-
terschiedliche kulturelle Werte
in der Beratung respektiert wer-
den.

3.6 Während der medizinischen Be-
handlung und der Schwanger-
schaft kann es bei beiden Part-
nern zu ambivalenten Gefühlen
gegenüber der Tatsache kom-
men, dass die Frau den Samen
eines unbekannten Mannes in
sich trägt bzw. davon schwanger
wurde. Eine Beratung trägt dazu
bei, dass solche Gefühle verstan-
den und angenommen werden
und Wunschmutter und Wunsch-
vater eine Haltung dazu entwi-
ckeln und einen Umgang damit
finden.

4. Die Bedürfnisse des Kindes und
das Kindeswohl
4.1 Erste wissenschaftliche Untersu-

chungen belegen mittlerweile,
dass sich die psychologische und
soziale Entwicklung von Kindern
nach Gametenspende (unabhän-
gig von heterosexueller oder
homosexueller Elternschaft und
unabhängig von der Form der
Gametenspende) nicht von der
spontan gezeugter Kinder unter-
scheidet. Eine Fragestellung, mit
der sich Wunscheltern jedoch im
Verlauf des Zusammenlebens als
Familie immer wieder auseinan-
dersetzen müssen, ist die der
Aufklärung des Kindes über die
biologische Abstammung. Auch
wenn inzwischen eine frühzei-
tige Aufklärung des Kindes aus
entwicklungspsychologischen
und familiendynamischen Grün-
den für sinnvoll erachtet wird,
liegt die Entscheidungsautono-
mie bei den Eltern. Wenn
Wunscheltern sich gegen eine
Aufklärung entscheiden, sollte
ihnen der Zugang zu Beratung
offen bleiben, damit sie bei Be-
darf auch nach Geburt des Kin-
des ihre Haltung mit professio-
neller Unterstützung reflektieren
können.
Immer mehr Eltern überwinden
ihre Angst vor Ablehnung und
Stigmatisierung und beabsichti-
gen, ihr Kind über die Zeugungs-
art aufzuklären. Dabei ist zu be-
denken, dass neben der beson-
deren Form der Familiengrün-
dung damit auch die Fruchtbar-
keitsstörung des Mannes öffent-
lich wird, die noch immer relativ



150 J. REPRODUKTIONSMED. ENDOKRINOL. 3/2008

häufig tabuisiert wird. Es kann
wichtig sein, Wunscheltern zu
vermitteln, dass viele Außen-
stehende weniger negativ über
diese Art der Familienbildung
denken als befürchtet wird. Auch
sind Eltern verunsichert, wie und
in welchem Alter Kinder aufge-
klärt werden können. Hier ist es
wichtig, Wunscheltern zu infor-
mieren, dass es entwicklungs-
psychologisch am sinnvollsten
ist, wenn Kinder frühzeitig (im
Kindergartenalter) die Art ihrer
Zeugung erfahren können.
Wunscheltern kann die Aufklä-
rung erleichtert werden, indem
psychoedukatives Material zur
Verfügung gestellt wird oder in
der Beratung anschaulich erklärt
wird, wie ein Kind konkret auf-
geklärt werden kann. Wichtig
ist zudem der Hinweis, dass die
Aufklärung kein einmaliges
Gespräch, sondern ein Prozess
ist. Je älter das Kind ist, desto dif-
ferenzierter werden in der Regel
seine Fragen, und desto an-
spruchsvoller können die Ant-
worten der Eltern ausfallen.

Wenn die Eltern die Geheimhal-
tung der Zeugungsart favorisie-
ren, sollten die potenziellen Fol-
gen für die Familie bedacht wer-
den und ein konstruktiver Um-
gang damit reflektiert werden.
Auch ist es hilfreich zu überprü-
fen, ob diese Entscheidung im
Einklang mit der Wertehaltung
der Wunscheltern, beispielsweise
den Werten von Offenheit und
Ehrlichkeit in einer Familie, steht.

4.2 Auch wenn der Spender anonym
bleibt, wird eine Aufklärung aus
familiendynamischen Gründen
empfohlen, damit die Eltern ein
Familiengeheimnis vermeiden
und das Vertrauensverhältnis zu
ihrem Kind nicht gefährden.

4.3 Ein weiteres Thema in der Bera-
tung ist die Bedeutung des Spen-
ders für das Kind. Manche
Wunscheltern befürchten, dass
sich das Kind nach einer Aufklä-
rung aufgrund der biologischen
Verbindung zum Spender hinge-
zogen fühlt und den Vater als
weniger wichtig erachtet und
dass dies bspw. in der Pubertät
zu einer Ablehnung des Vaters
führen könne. Es ist wichtig dar-
auf hinzuweisen, dass der sozi-
ale Vater die einzige reale Vater-
figur für das Kind ist, denn der

Spender ist keine präsente Be-
zugsperson.
Darüber hinaus wird häufig be-
fürchtet, dass sich die Zeugungs-
art negativ auf die Familiendyna-
mik auswirken kann und Proble-
me in der Erziehung des Kindes
oder in der Partnerschaft auf die
DI zurückgeführt werden kön-
nen. Es ist wichtig, die Wunsch-
eltern darauf hinzuweisen, dass
auch in Familien nach DI die üb-
lichen Konflikte entstehen kön-
nen und dass daher nicht alle
Konflikte in Zusammenhang mit
der Zeugungsart stehen. Die
Chancen einer gelingenden psy-
chischen Integration des Wissens
um die Abstammung sind eng
verknüpft mit einer offenen Ein-
stellung und Umgangsweise der
Eltern.

4.4 Teenager und junge Erwachsene
können das Bedürfnis haben, In-
formationen über den Spender
zu erlangen oder ihn kennen zu
lernen. Dieses ist ein natürliches
Bedürfnis und keine Aussage
über die Qualität der Beziehung
zu Vater und Mutter.

4.5 Aufgrund der zunehmenden Ent-
stigmatisierung der DI kann nicht
nur davon ausgegangen werden,
dass Eltern vermehrt junge Kin-
der aufklären, sondern dass auch
Teenager und (junge) Erwach-
sene über die Art ihrer Zeugung
aufgeklärt werden. Eine späte
Aufklärung kann einen Bruch in
der Identitätsentwicklung bedeu-
ten und mit einer mehr oder we-
niger ausgeprägten Traumatisie-
rung verbunden sein, vor allem,
wenn die Aufklärung unter un-
günstigen Umständen (beispiels-
weise während der Scheidung
der Eltern) stattgefunden hat.
Eine Beratung kann den Prozess
unterstützen, diese Information
und ihre Bedeutung für das (er-
wachsene) Kind und seine Fami-
lie konstruktiv zu verarbeiten.

4.6 In manchen Fällen zeigen Ärzte
und Ärztinnen die Bereitschaft,
eine Kontaktaufnahme zwischen
dem Spender und dem mit des-
sen Samen gezeugten Menschen
zu ermöglichen. Um Bedürfnisse
und Einstellungen auf beiden
Seiten abzuklären, ist zuerst eine
individuelle Beratung der einzel-
nen Parteien und erst im An-
schluss ein gemeinsames Ge-
spräch sinnvoll. Die Beratung

kann hier die Funktion einer Me-
diation zwischen der Partei des
so gezeugten Menschen (und
ggf. dessen Eltern) und der des
Spenders übernehmen, damit ein
solcher Kontakt für die Beteilig-
ten konstruktiv verläuft.

4.7 Menschen, die mit Hilfe einer DI
gezeugt wurden, können Interes-
se haben, ihre Halbgeschwister
kennen zu lernen. Auch diesbe-
züglich können Ärzte und Ärz-
tinnen um Mithilfe gebeten wer-
den, wenn beispielsweise be-
kannt ist, dass auch andere Kin-
der eines bestimmten Spenders
daran interessiert sind.

5. Rechte des Kindes
5.1 Gemäß gültigen Richtlinien sind

Ärzte und Ärztinnen seit 2006
verpflichtet, die Dokumente über
den Samenspender und das die
Spende erhaltende Paar mindes-
tens 30 Jahre lang aufbewahren.
Vor 2006 betrug diese Frist 10
Jahre. Da dies (außer der Doku-
mentationspflicht über den Sa-
menspender gemäß des Trans-
plantationsgesetzes) bisher nicht
gesetzlich eindeutig festgeschrie-
ben ist, sollte das Recht des Kin-
des auf Einsicht dieser Doku-
mente innerhalb der 30 Jahre no-
tariell vereinbart und die Unter-
lagen, aus denen die Identität
des Spenders hervorgeht, für das
Kind zur Einsicht hinterlegt wer-
den. Eltern sollen die Geburt des
Kindes dem behandelnden Arzt
mitteilen.

5.2 Eine darüber hinausgehende Do-
kumentation für Eltern und Kinder
sollte notariell vereinbart werden.

5.3 Es gibt zurzeit keine gesetzliche
Regelung, unter welchen Bedin-
gungen ein mit Samenspende
gezeugter Mensch das Recht hat,
die Identität des Samenspen-
ders zu erfahren. Aufgrund von
Grundsatzurteilen des Bundes-
gerichtshofes sowie Interpreta-
tionen unserer Gesetzgebung ge-
hen juristische Fachkräfte davon
aus, dass jeder Mensch ab Voll-
jährigkeit das Recht hat zu wis-
sen, von wem er abstammt. Soll-
ten die Unterlagen über den
Samenspender aber nach der vor-
geschriebenen Aufbewahrungs-
pflicht für medizinische Unterla-
gen vernichtet worden sein, so
kann dieses Recht nicht umge-
setzt werden.
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6. Nichtanonymer Samenspender
6.1 Eine Spende kann auch durch

einen Mann erfolgen, der der
Wunschmutter und/oder dem
Wunschvater bekannt ist. Dies ist
häufig bei lesbischen Paaren
oder alleinstehenden Frauen der
Fall, die eine Eigeninsemination
durchführen. Die Rolle des Sa-
menspenders (und gegebenen-
falls der biologischen und der so-
zialen Mutter) in der zu gründen-
den Familie sollte geklärt wer-
den. Die Bedeutung des Spen-
ders kann sich im Laufe der Zeit
verändern. Daher sollten Bedürf-
nisse der Wunscheltern und des
Spenders, die von dem einmal
abgesprochenen Rollenverständ-
nis abweichen, auch zu späteren
Zeiten offen thematisiert und ge-
klärt werden können. Beratungs-
gespräche mit den Wunscheltern
und dem Spender sollten in die-
sen Fällen vor Behandlungsbe-
ginn auch gemeinsam durchge-
führt werden.

6.2 Bei Spendern innerhalb der Fa-
milie (z. B. Bruder, Cousin des
Wunschvaters) entstehen kom-
plexe Familiensituationen, die
ebenfalls im Vorfeld exploriert
werden sollten. Falls eine inner-
familiäre Spende dem Kind ge-
genüber geheim gehalten wer-
den soll, sollten die Motive dafür
geklärt werden. Weiterhin muss
geklärt werden, ob dies tatsäch-
lich realistisch und ratsam ist.

6.3 Zum Schutz des Spenders hin-
sichtlich seiner autonomen Ent-
scheidungsfindung sollte sicher-
gestellt sein, dass er sich nicht
aufgrund familiärer oder freund-
schaftlicher Bindung zur Spende
verpflichtet oder gedrängt fühlt
(s. B 2.1).

B Beratung des Spenders

1. Allgemeine Information
1.1 Information über den Ablauf und

die zeitlichen Erfordernisse einer
Samenspende.

1.2 Höhe der Aufwandsentschädigung.
1.3 Der Spender ist über die relevan-

ten aktuellen juristischen und
berufsrechtlichen Regelungen zu
informieren, vor allem hinsicht-
lich seiner juristischen Vater-
schaftspflichten bei einer Spende
für unterschiedliche Gruppen
(verheiratete, lesbische, allein-
stehende Frauen).

1.4 Er ist über die Dokumentations-
dauer und -art seiner Daten auf-
zuklären.

1.5 Er ist über das Recht des Kindes
auf Einsicht seiner biologischen
Herkunft aufzuklären.

2. Psychosoziale Exploration
2.1 Dem Spender soll die Möglich-

keit gegeben werden, die Moti-
vation seiner Spende zu reflek-
tieren. Es muss sichergestellt
sein, dass die Spende aufgrund
einer freien, eigenen Entschei-
dung und nicht aufgrund einer
finanziellen Notlage oder einer
emotionalen Verpflichtung er-
folgt.

2.2 Dem Spender soll die Möglich-
keit gegeben werden, die Bedeu-
tung eines Kindes, welches mit
seinem Samen gezeugt ist und in
einer anderen Familie aufwächst,
zu reflektieren. Wenn er sich in
einer festen Beziehung befindet,
kann seine Partnerin/sein Partner
hinzugezogen werden.

2.3 Dem Spender soll die Möglich-
keit eingeräumt werden, zu über-
legen, für welche Gruppe (ver-
heiratetes Paar, Paar in fester Part-
nerschaft, lesbische oder allein-
stehende Frau) er bereit ist, Sa-
men zu spenden.

2.4 Auch soll mit ihm exploriert wer-
den, für wie viele Kinder er bereit
ist, seinen Samen zu spenden.
Die vom Arbeitskreis für dono-
gene Insemination e.V. festgeleg-
te Maximalzahl von 15 Kindern
soll nicht überschritten werden.

2.5 Der Spender sollte auf Wunsch
den Arzt bzw. die Samenbank
nach der Anzahl der so gezeug-
ten Kinder fragen können.

2.6 In seltenen Fällen weisen mit Sa-
menspende gezeugte Kinder ge-
netische Erkrankungen auf, die
ggf. auf den Spender zurückzu-
führen sind. Mit dem Spender
sollte exploriert werden, inwie-
fern er über solche Erkrankungen
informiert werden möchte, damit
er dies ggf. bei seiner eigenen
Familienplanung berücksichti-
gen kann.

3. Exploration aktueller und langfristi-
ger Implikationen in der Beratung
3.1 Auch für Männer kann eine Sa-

menspende mit einem Tabu ver-
bunden sein. Dem Spender soll
ausreichend Möglichkeit gege-

ben werden, ob er mit seinem
aktuellen und zukünftigen sozia-
len Umfeld über seinen Spende
spricht oder nicht und welche
Implikationen seine Entschei-
dung hat.

3.2 Der Spender sollte darauf auf-
merksam gemacht werden, dass
sich die Bedeutung eines Kindes,
welches mit gespendetem Sa-
men gezeugt wurde, für ihn im
Laufe seines Lebens, vor allem
nach der Geburt eigener Kinder,
verändern kann.

3.3 Eigene (zukünftige) Kinder des
Spenders sind Halbgeschwister
der Kinder, die mit seinem ge-
spendeten Samen gezeugt wur-
den. In der Beratung sollte the-
matisiert werden, ob er beab-
sichtigt, eigene Kinder über seine
Samenspende aufzuklären.

3.4 Wenn für eine dem Spender per-
sönlich bekannte Frau gespendet
werden soll, sollte er seine Rolle
in dieser Familie explorieren.
Um allen Beteiligten die Mög-
lichkeit zu eröffnen, die Bedeu-
tung des Spenders in der zu
gründenden Familie zu klären,
sollten gemeinsame Beratungs-
gespräche angeboten werden
(siehe auch A 6).

3.5 Wenn ein Erwachsener das Be-
dürfnis ausspricht, den Spender
kennen zu lernen, sollte dem
Spender die Möglichkeit einge-
räumt werden, im Rahmen einer
Beratung diesen Kontakt vorzu-
bereiten und seine Bedürfnisse
und Einstellungen hierzu zu ex-
plorieren (siehe A 4.6).
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Anhang

Grundlagen dieser Leitlinien bilden die folgenden Richtlinien und Gesetze (Stand: 3. März 2008):

1. Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland e.V. (2005) Richtlinien für psychosoziale Beratung bei Kinder-
wunsch. (http://www.bkid.de/richtlinien.pdf)

2. Hammel A, Bispink G , Katzorke Th, Schreiber G, Thorn P. Empfehlungen des Arbeitskreises für Donogene
Insemination (DI) zur Qualitätssicherung der Behandlung von Spendersamen in Deutschland in der Fassung
vom 8. Februar 2006. J Reproduktionsmed Endokrinol 2006; 3: 166–74 (http://www.donogene-insemination.de/
downloads/Richtl_Druckfassung.pdf)

3. Embryonenschutzgesetz (ESchG) vom 13.12.1990 (http://www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html)
4. Kindschaftsrechtsverbesserungsgesetz, April 2002, § 1600 BGB (http://dejure.org/gesetze/BGB/1600.html)
5. (Muster-) Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. Deutsches Ärzteblatt, 2006, 103, 20,

S. A 1392–A 1403 (www.bundesaerztekammer.de/downloads/Kuenstbefrucht_pdf.pdf)
6. Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz – TPG)

von 1997, neugefasst durch Bek. v. 4.9.2007) (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tpg/gesamt.pdf)

Darüber hinausgehende wissenschaftliche Literatur kann bei BKID angefordert werden.
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